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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

Rechtssatz

Eine Forderung nach Ermittlung von Sachverhalten, deren Vorliegen vom Steuerp6ichtigen nicht einmal behauptet

worden ist, stellt zweifellos eine Überspannung der amtswegigen Ermittlungspflicht dar.
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